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267.

Instruction für die Wundärzte und Bader.

Vom 2 . Jänner 1770.

§ . I.

4 § lle die in den Erblanden dem Amte eines Prüfung der

Wund - Arztes , oder Baaders vorstehen wollen , Wundärzte,

haben sich in einer erbländischen Universität,

bey der eine moäieinische kscuität vorhan¬

den ist , sxsminiren zu lasse » , und nicht an¬

ders , als wenn sie von derselben Urkunde

ihrer Tauglichkeit erhalten , können sie zu

Ausübung ihrer Kunst gelassen , und in Städ¬

ten , oder auf dem Lande angestellet werden.

§ . U.

Auch die Wund - Aerzte , und Baader ha - Pflichten der¬

selben.

den sich eines mäßigen , ehrbaren , und got-

tesfürchtigen Lebenswandels zu befleißen , bey

ihren Verrichtungen allen möglichsten Fleiß,

und Fürsichtigkeit anzuwenden , bey Tag

und Nacht sich dabey unverdrossen zu erwei¬

sen , und gebrauchen zu lassen , auch in vor¬

kommenden Pest - und Sterbens - Zeiten ( wel¬

ches jedoch der Allmächtige gnädiglich ab-
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'wenden wolle ) in den Lazarethen sich willigst

einzufinden.

Wogegen  denselben für ihre Bemü¬

hung die billigmäßige Belohnung ausgemes¬

sen werden solle , und dieses zwar nach Be¬

schaffenheit der Umstände , und des Entgangs

an ihrem gewöhnlichen Verdienste , den sie

durch diese ihre Anstellung in den Lazarethen

zu ertragen haben.

§ . III.

Pflichtenbey Wenn gefährliche , oder tödtliche Ver-

Denvundun " wttttdttligen vorfielen , so sollen sie gleich nach

gen . dem ersten Verband der Obrigkeit des Orts

die Beschaffenheit der Verletzung , dann den

Nahmen des Verwundeten , und seine Woh¬

nung zu dem Ende anzeigen , damit dieselbe

die Besorgung der Gerechtigkeit wider den

Thäter allenfalls vor die Hand nehmen

möge.

§ . IV.

Sie sind schul - 2u allen schweren Euren , zu deren Ue-

dig sich nach bersehung ks ihnen an zulänglichen Kräften,

des Akeclici An¬

leitung zu rich - oder Hülfsmitteln gebrechete , werden sie mit

Beystande eines , oder des anderen vernünf¬

tigen Ueäiei fürgehen , und ohne desselben

Einrathen keine innerliche Arzneyen zu ver¬

anlassen , und einzugeben sich unterstehen , wo¬

hingegen wenn sie mit den üloäieis zusam-

mentretten , die Verwundung , und ihr wee-

sentlicl > er Stand treulich anzuzeigen , ihre Mei-

l
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nung deutlich zu eröffnen , der Curart aber,

welche meistens einstimmig beschlossen wird,

auf das genaueste nachzugehen ist . Die

rur ^ i sollen ferner bey gerichtlich ungeordne¬

ten Eröffnungen der Körper , oder bey was

immer derley Gelegenheiten auf jemaliges

Begehren des bestellten Aloäiei willig erschei¬

nen , die Operation nach anatomischen Hand¬

griffen vorsichtig verrichten , die Erinnerun¬

gen des kd ^ aici , oder Alollie ! in unfehlbare

Beobachtung nehmen , und alles ordentlich

vormerken , damit deutlich , und gemeinschaft¬

liche obcluetions - Berichte abgefaffet , und

erstattet werden können.

tz . V.

Ansonsten sollen die OIiz rui - Ki sich von e ^ r - urZ ; , und

allen innerlichen Euren , und Zubereitungen

der Arzneyen , wo Apotheken vorhanden sind , Euren u „ ter-

. , <
nehmen.

gänzlich enthalten.

Wie ihnen dann auch das Aderlässen

zur Unzeit , und hauptsächlich in bedenklichen

heftigen , und hitzigen Fiebern , ohne Anrathcn

eines iVleäiei , wo welcher vorhanden ist , un¬

tersaget , wohl aber dagegen jenen Olizrur-

Kis , welche in kleinen Städten , und Flecken

wohnen , wo kein Aloäieus angestellet ist , un-

verwehret wird , un schädliche Mittel abznge-

ben , und zu verschreibe « .

Z . VI.

-Den bey den  Regimentern angestell-

ten 6Ii ) rur § is ist zwar nicht verbotten , ihre
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wie weit sie zu Kunst in den Quartieren , wo sie liegen , auch

heilen befugt , bey oivil - Personen auszuüben , sie erhalten

aber andurch keine Befugniß sich nieder zu

lassen , sondern bleiben dem Regiments un-

terworfen , das von einem Orte zu dem an¬

dern beweglich ist.

§ . VII.

Sorge für die Die ( - lr ^ r Irrwische Instrumenta sind in

Inrüumen ? - . möglichster Vollkommenheit zu halten , und

werden die Stadt - und Land - kliz si ' ci beson¬

ders dahin besorget seyn , daß bey jedem we¬

nigstens das allernothwendigste vorhanden sey.

Ueberhaupt haben die 6I > ^ rurKi , und

, Bader bey der Anstellung ihre Pflichten , die

sie zu beobachten über sich nehmen , nach bey-

liegender Form zu beschwören.

k ' orrznii^

Für die Wundärzte und Baader , die in

den Städten , oder auf dem Lande ange-

ftellet werden:

Ich N . N . gelobe , und schwöre zu Gott -

dem Allmächtigen , daß ich den aller - gnädigst er-

laffenenSanitäts - Verordnungen , und Gesetzen,

und der den Olr ^ rur ^ is vorgeschriebenen In¬

struction getreulich Nachkommen,die sich mir an-

vertrauendc Kranken nach den äußersten Kräf¬

ten der Kunst heilen , und ihnen beystehen,

auch meine vorzüglichste Sorgen dahin ver¬

wenden wolle , damit der allgemeine Gesund-



Heits - Stand , so viel an mir lieget , erhalten

werde , weswegen ich , wo es sich geziemet,

bey Zeiten die erforderliche Anzeige zu machen,

nicht übergehen werde.

Ich gelobe den Armen und Reichen mit

schuldiger Christlicher Liebe nach allen Kräften

beyzuspringen,ihre Heilung beförderen , und die

Pflichten getreulich erfüllen zu wollen , die einem

ehrbaren Christlichen Vk ^ rurxo zu beobachten

geziemen , ohne mich in einemStücke durch Gabe,

Freund - aber Feindschaft verblenden zu lassen.

Ich gelobe ferner in meinem Amte ver-

schwiegenzu seyn , und die mir anvertraute Ge¬

heimnissen niemand sonderheitlichen zu entde¬

cken , falls in dem Orte meiner Anstellung kein

Aleäieus vorhanden , noch leicht zu erlangen,

demnach auch die Versorgung der Kranken auf

mich fallen solle , so gelobe ich , daß ich demselben

nack meinem besten Wissen und Gewissen rathen,

auch gute , dienliche , und sichere Arzneyen rei¬

chen , in schweren , gefährlichen , und meine

Kräften übersteigenden Krankheiten aber mit

bescheidenen Msäiei ' s , wo es thunlich , mich be-

rathen wolle ; so wahr mir Gott helfe , die

Hochgebenedeyte , von der Erbsünde unbe¬

fleckte Mutter Gottes , und Jungfrau Maria,

auch alle lieben Heiligen , Amen.

IV . Band. 49


	Seite 765
	§. I.
	Seite 765

	§. II.
	Seite 765
	Seite 766

	§. III.
	Seite 766

	§. IV.
	Seite 766
	Seite 767

	§. V.
	Seite 767

	§. VI.
	Seite 767
	Seite 768

	§. VII.
	Seite 768

	Formula Juramenti für die Wundärzte und Bader, die in den Städten, oder auf dem Lande angestellet werden:
	Seite 768
	Seite 769


